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Sonntag, 3. Mai 2026, 13.00 Uhr

Pfarrkirche St. Verena Gonten

Traktanden

1.	 Rechnungsablage für das Jahr 2025 
	 Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit einem Einnahmenüberschuss 	
	 von Fr. 165’831.92 ab. Die Rechnungsrevisoren beantragen, die Jahres-	
	 rechnung 2025 zu genehmigen und damit der Rechnungsführerin 	
	 Ramona Signer und dem Bezirksrat Entlastung zu erteilen.

2.	 Steuerfussfestsetzung für das Jahr 2026 
	 Der Bezirksrat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2026 um  
	 3 Prozentpunkte auf 18 Steuerprozent zu senken.

3. Ersatzwahl eines Mitglieds des Bezirksrates 
	 Ratsherr Bruno Koch hat zuhanden der Bezirksgemeinde seinen 	
	 Rücktritt eingereicht. Es ist eine Ersatzwahl für den Rest der Amts-	
	 dauer 2023 – 2027 vorzunehmen.

4.	 Wünsche und Anträge zuhanden des Bezirksrates

Kinderhort im Gontnerstöbli (MZG)

von 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr

geführt vom Jugendforum Gonten

nur für Kinder bis zur 2. Primarklasse

kinderhort während der Bezirksgemeinde

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN  
BEZIRKSGEMEINDE 2026

Im Anschluss an die Bezirksgemeinde findet 
die Bezirksmendlegemeinde statt, zu der alle 
Mendlegenossen herzlich eingeladen sind.

Bezirksmendlegemeinde

Es findet keine Orientierungsversammlung statt
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LAUFENDE RECHNUNG  
2025

Rechnung
2025 
CHF

Voranschlag  
2026  
CHF

Rechnung  
2024 
CHF

3100	 Eidg. Abstimmungen – 2’236.00 – 2’500.00 – 3’276.15

3102	 Besoldung Bezirksrat – 59’500.00 – 60’000.00 – 59’500.00

3103	 Sitzungen Bezirksrat – 15’500.00 – 15’000.00 – 15’900.00

3104	 Spesen Bezirksrat – 10’500.00 – 10’500.00 – 10’500.00

3105	 Vermittleramt/Revisoren/Archiv – 485.00 – 1’000.00 – 2’138.00

3106	 Verschiedenes – 5’237.80 – 6’000.00 – 5’601.45

3111	 Bürospesen/Porto/Drucksachen – 3’904.42 – 5’000.00 – 4’875.47

3112	 Internetauftritt – 605.15 – 500.00 – 16’565.55

3114	 Telefongebühren – 878.90 – 1’000.00 – 930.30

3115	 Inserate – 1’212.85 – 1’000.00 – 859.60

3116	 Verwaltung Betriebsregister – 900.00 – 1’000.00 – 1’800.00

3120	 Beiträge an AHV/IV/FAK/ALV – 13’033.85 – 13’000.00 – 13’011.00

3123	 Personal– und Haftpflichtvers. – 1’340.25 – 1’300.00 – 1’270.30

Total Aufwand – 115’334.22 – 117’800.00 – 136’227.82

allgemeine verwaltung

finanzwesen

3200	 Steuerertrag 857’540.15 850’000.00 810’238.55

3201	 Steuereinzugskosten – 23’119.80 – 20’000.00 – 18’737.70

3202	 Quellensteuer 8’613.90 10’000.00 9’642.35
3203	 Handänderungssteuer 34’981.50 20’000.00 44’520.85
3205	 Steuerertrag Vorjahre 298’451.10 130’000.00 126’646.60

3209	 Ertrag Finanzausgleich 59’163.00 78’500.00 69’505.00

3220	 Aktivzinsen 1’086.35 200.00 1’087.87

Total Ertrag 1’236’716.20 1’068’700.00 1’042’903.52
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Rechnung
2025  
CHF

Voranschlag  
2026  
CHF

Rechnung  
2024 
CHF

3301	 Beitrag Betriebshelferdienst – 500.00 – 500.00 – 500.00

3312	 Landwirtschaftlicher Hochbau – 119’304.00 – 100’000.00 – 111’504.00

3313	 Sanierungen Flurstrassen – 12’887.00 – 40’000.00 – 5’750.00

3314	 Unterhaltsbeiträge Flurstrassen – 76’304.10 – 79’000.00 – 78’774.40

3318	 Projekt Wasserkorporation Gonten – 13’086.00 – 60’000.00 – 27’937.00

3326	 Beitrag Notschlachthaus – 8’225.15 – 10’000.00 – 17’185.70

3327	 Beiträge an Tierseuchenkasse – 475.00 – 500.00 – 14’520.90

Total Aufwand – 230’781.25 – 290’000.00 – 256’172.00

Landwirtschaft

Bildung, Sport und 

kulturelles

3406	 Beitrag Volksbibliothek – 2’182.20 – 2’600.00 – 2’179.05

3407	 Bau Sportplatz Gonten – 8’214.20 –5’000.00 – 4’957.00

3408	 Abschreibung Sportplatz Gonten	
	 Auflösung Rückstellung

– 101’300.80 – 60’000.00 0.00
30’000.00

3409	 Beitrag Musikschule – 5’655.00 – 2’000.00 – 2’695.00

3410	 Beitrag Schwimmbad Forren – 45’734.57 – 40’000.00 – 13’271.00
3411	 Beitrag Skilift Sollegg 0.00 0.00 – 500.00
3413	 Beitrag Jugendkommission – 1’794.30 – 1’800.00 – 1’797.05

3414	 Beitrag Sportanlage Wühre – 4’431.40 – 4’000.00 – 3’130.80

3415	 Jungbürgerfeier – 1’865.00 – 1’500.00 – 1’528.40

3416	 Beitrag an Vereine – 8’450.00 – 15’000.00 – 9’015.00

3420	 Beitrag Kulturinstitutionen – 20’000.00 – 20’000.00 – 20’000.00

3421	 Einladungen und Empfänge	 – 3’462.40 – 10’000.00 – 3’446.25

3424	 Betriebskosten 
	 Sportanlage Schaies – 29’609.54 – 20’000.00 – 22’604.80
3425	 Abschreibung Sportanlage Schaies – 40’000.00 – 40’000.00 – 40’000.00

Total Aufwand – 242’699.41  – 221’900.00 – 125’124.35
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LAUFENDE RECHNUNG  
2025

Rechnung
2025  
CHF

Voranschlag  
2026 
CHF

Rechnung  
2024 
CHF

3350	 Allgemeine Ortsplanung – 14’402.90 – 10’000.00 – 34’857.20

3352	 Betriebsbeitrag Baukommission – 44’592.70 – 56’000.00 – 25’010.30

3354	 Ortsplanrevision – 4’852.85 – 5’000.00 – 16’927.60

3355	 Natur- und Kulturschutz – 5’120.40 – 5’000.00 – 5’620.00

3356	 LSVA/Benzinzollanteile 87’144.80 90’000.00 102’282.25

3358	 Aufwand Wanderwege – 74’902.35 – 70’000.00 – 74’216.25

3360	 Unterhalt/Sanierung Bezirksstr. – 400.00 – 20’000.00 – 70’875.65

	 Rückstellung Bezirksstrassen – 150’000.00

3361	 Markierungen und Signale – 999.10 – 1’000.00 – 421.55

3362	 Winterdienst – 27’658.15 – 30’000.00 – 23’646.25

3364	 Strassenbeleuchtung – 1’353.80 – 1’200.00 – 1’472.45

3366	 Gebäudeversicherungen – 934.70 – 900.00 – 907.95

3368	 Kehrichtgebühren – 152.00 – 200.00 – 102.00

3369	 Unterhalt Bezirksgebäude – 1’995.00 – 2’500.00 – 5’842.50

3370	 Liegenschaftszinsen 3’470.00 3’700.00 3’897.50
3371	 Unterhalt/Reinigung öffentliche 
	 WCs – 9’222.20 – 10’000.00 – 15’696.40
3367	 Abschreibung öffentliches WC – 5’411.00 – 5’300.00 0.00
3372	 Aufwand Schiesswesen – 2’500.00 – 2’500.00 – 6’173.85

3373	 Heizung/Strom Bezirksgebäude – 1’355.70 – 1’200.00 – 1’218.60

3374	 Wasser/Abwasser Bezirksgebäude – 449.95 – 500.00 – 521.15

3375	 Betriebskosten GIS/ÖREB – 9’866.00 – 12’000.00 – 9’866.00

3383	 Projekt Zukunft Gonten – 1’026.00 – 5’000.00 – 42.90

3385	 Dorfbeflaggung/Weihnachts- 
	 beleuchtung – 2’218.85 – 2’000.00 – 3’946.00
3387	 Denkmalpflegebeiträge – 3’499.20 – 15’000.00 – 34’603.20

Total Aufwand – 272’298.05 – 161’600.00 – 225’788.05

bau- und Strassenwesen/

liegenschaften
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Ordnungswesen

gewerbe und 

Verkehr

gesundheits- und

bestattungswesen

3600	 Lebensmittelkontrolle – 646.95 – 800.00 – 678.85

3602	 Aufwand Friedhof Gonten – 25’000.00 – 25’000.00 – 25’000.00
3603	 Aufwand auswärtige  
	 Bestattungen – 60’970.65 – 50’000.00 – 46’048.06
Total Aufwand – 86’617.60  – 75’800.00 – 71’726.91

3710	 Kosten Parkplätze – 5’671.85 – 5’000.00 – 4’040.50
	 Entnahme Spezialfinanzierung
	 Parkplatzbewirtschaftung 5’671.85 5’000.00
3711	 Chilbi/1.-August–Feier – 12’447.80 – 12’000.00 – 15’481.30
3740	 Wirtschafts– und  
	 Kleinhandelspatente 3’155.00 3’000.00 3’155.00
3750	 Beitrag öffentlicher Verkehr – 105’429.00 – 100’000.00 – 105’210.00

3770	 Beitrag Tourismus AI – 1’730.00 – 1’730.00 – 1’730.00

Total Aufwand – 116’451.80 – 110’730.00 – 123’306.80

Rechnung
2025  
CHF

Voranschlag  
2026  
CHF

Rechnung  
2024 
CHF

3450	 Bussenertrag 26’377.96 25’000.00 25’026.78
3451	 Bussen- und Kontrollaufwand – 5’060.95 – 4’500.00 – 4’913.78
	 Entnahme Spezialfinanzierung
	 Parkplatzbewirtschaftung 5’060.95  4’500.00
3452	 Gebühren	 1’850.00 2’500.00 2’450.00

3453	 Verkehrsdienst – 3’051.50 – 2’500.00 – 3’449.00

3460	 Hundetaxen 7’660.00 7’500.00 8’170.00

3462	 Aufwand Hundewesen – 3’641.80 – 3’000.00 – 4’192.20

Total Ertrag 29’194.66 29’500.00 23’091.80
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LAUFENDE RECHNUNG  
2025

Löschkasse Rechnung
2025  
CHF

Voranschlag  
2026 
CHF

Rechnung  
2024 
CHF

Allgemeine Verwaltung

7001	 Kommissionen/Sitzungen – 400.00 – 300.00 – 600.00

7002	 Büromaterial/Drucksachen – 1’245.80 – 500.00 – 410.75

Löschkompagnie

7011	 Aufwendungen für Einsätze – 35’777.55 – 15’000.00 – 12’302.80

7012	 Mannschaftssold/Kurskosten – 34’394.75 – 30’000.00 – 20’599.00

7013	 Wartgelder/Fahrzeugspesen – 6’940.00 – 5’000.00 – 4’940.00

7017	 Ärztliche Untersuchungen 0.00 – 500.00 – 200.00

Material/Raum/Anlagen

7021	 Unterhalt Geräte/Fahrzeuge – 13’442.63 – 15’000.00 – 11’231.54

7023	 Funk– und SMT–Gebühren/	 	
	 Telefon – 3’729.95 – 4’000.00 – 3’555.65
7024	 Miete/Unterhalt Feuerwehrdepot – 693.15 – 1’000.00 – 3’394.70

7025	 Ausrüstung Mannschaft – 7’983.38 – 5’000.00 – 3’185.30

7027	 Treibstoff – 1’380.70 – 1’000.00 – 877.00

Versicherungen/Mitgliedschaften

7031	 Versicherungen – 3’579.50 – 3’500.00 – 3’574.20

7032	 Mitgliedschaften/Fachzeitschriften – 931.00 – 1’000.00 – 940.00

Diverses
7042	 Beiträge an Hauptübung/Ausflüge 
	 etc. – 3’152.00 – 4’000.00 – 4’534.10
7043	 Kleinanschaffungen – 3’870.30 – 4’000.00 – 6’400.55

7044	 Unterhalt Feuerwehrweiher – 2’562.60 1’200.00 – 8’624.15

7055	 Abschreibungen TLF (Kto. 1106) – 15’000.00 – 15’000.00 – 15’000.00

Ersatztaxen/Beiträge

7061	 Ersatztaxen 50’353.90 50’000.00 51’673.45
7062	 Löschkostenbeiträge 13’632.00 13’000.00 13’536.00
7063	 Einsatzentschädigungen 15’781.70 5’000.00 4’653.50
Diverse Beiträge

7073	 Beitrag aus Feuerwehrfonds Kanton 19’391.00 23’000.00 25’535.00
7074	 Rückerstattung Ausbildungskosten 2’400.00 6’000.00 6’400.00
7080	 Bezugsprovision Ersatztaxe – 971.90 – 1’000.00 – 989.45
Total Ertrag/Aufwand – 34’496.61 – 7’600.00 438.76
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Rechnung
2025  
CHF

Voranschlag  
2026 
CHF

Rechnung  
2024 
CHF

3820	 Verschiedene Sozialbeiträge – 1’400.00 – 1’500.00 – 2’819.00

Total Ertrag/Aufwand – 1’400.00 – 1’500.00 – 2’819.00

Jahreserfolg

Sozialwesen

Total Ertrag 1’531’785.16 1’328’100.00 1’308’420.70
Total Aufwand – 1’365’953.24 – 1’216’830.00 – 1’183’151.55

3990	 Jahresgewinn 2024  125’269.15

3990	 Jahresgewinn 2025  165’831.92

	 Budget 2026 111’270.00
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BILANZ  
PER 31.12.2025

Flüssige Mittel
31.12.2025 

CHF
31.12.2024 

CHF
1000	 Kasse 1’183.05 963.05

1019	 Raiffeisenbank Appenzell 80’762.11 88’831.18

1021	 Appenzeller Kantonalbank 994’414.21 1’557’854.28

1022	 UBS Kontokorrent 31’424.64 40’437.53

Total flüssige Mittel 1’107’784.01 1’688’086.04

Debitoren
1050	 Debitoren-Guthaben 188’439.32 177’208.21

Total Debitoren 188’439.32 177’208.21

Wertschriften
1070	 29’025 Aktienstimmen Appenzeller Bahnen AG 1.00 1.00

1070	 40 Aktien Kronberg AG 1.00 1.00

1070	 5 Aktien Hotel Hof Weissbad AG 1.00 1.00

1070	 10 Aktien Reka-Dorf Urnäsch AG 1.00 1.00

Total Wertschriften 4.00 4.00

Total Finanzvermögen 1’296’227.33 1’865’298.25

Sachanlagen
1105	 Sportanlage Schaies 490’000.00 530’000.00

1106	 Fahrzeuge Feuerwehr 112’000.00 127’000.00

1107	 Sportplatz Wees 800’000.00
1109	 öffentliches WC 50’000.00
Total Verwaltungsvermögen 1’452’000.00 657’000.00

Total Aktiven 2’748’227.33 2’522’298.25

aktiven

Finanzvermögen

Verwaltungsvermögen
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Kurzfristige Verbindlichkeiten
31.12.2025 

CHF
31.12.2024

CHF
2000	 Kreditoren 255’994.11 279’318.01

2040	 UBS Kontokorrent 31’424.64 40’437.53

2050	 Kanton AI Kontokorrent 47’437.44 91’881.69

Total kurzfristige Verbindlichkeiten 334’856.19 411’637.23

Rückstellungen
2071	 Rückstellung Sportplatz 0.00 30’000.00
2074	 Rückstellung Sanierung Bezirksstrassen 150’000.00 0.00

Total Rückstellungen 150’000.00 30’000.00

Total Fremdkapital 484’856.19 441’637.23

2100	 Frei verfügbares Eigenkapital 1’794’472.42 1’669’203.27

2101	 Spez.-Finanzierung raumplanerische Massnahmen 174’120.00 174’120.00

2102	 Spez.-Finanzierung Parkplatzbewirtschaftung 128’946.80 112’068.60

Jahresgewinn 2025 165’831.92

Jahresgewinn 2024 125’269.15

Total Eigenkapital 2’263’371.14 2’080’661.02

Total Passiven 2’748’227.33 2’522’298.25

passiven

Fremdkapital

Eigenkapital
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KOMMENTAR 
ZU RECHNUNG, BILANZ UND BUDGET

Rechnungen 2025 und Bilanz per 31.12.2025
Die Laufende Rechnung 2025 schliesst nach 
Einnahmen von Fr. 1’531’785.16 und Ausgaben 
von Fr. 1’365’953.24 mit einem Einnahmenüber-
schuss von Fr. 165’831.92 ab. In den Ausgaben 
sind ordentliche Abschreibungen von Fr. 
161’711.80 enthalten. Dagegen wurden Rückstel-
lungen von Fr. 30’000.– aufgelöst. 
Keinen Einfluss auf die laufende Rechnung ha-
ben die separat geführten Spezialrechnungen 
«Stiftung Anna Maria Hirter-Neff» und «Ge-
schichte von Gonten». Aus den zweckgebun-
denen Geldern der Parkplatzbewirtschaftung 
wurden die Ausgaben für die Parkplätze und 
für den Bussen- und Kontrollaufwand gedeckt. 
Darüber hinaus sind die Erträge aus den Park-
platzgebühren jedoch erfolgsneutral.
In der Bilanz führte der Bau des Sportplatzes 
Wees und des WCs Gontenbad zu einem mas-
siven Anstieg des Verwaltungsvermögens auf 
Fr. 1’452’000.– und zu einer Verminderung der 
Flüssigen Mittel (s. Seite 17). Mit Fr. 1’107’784.01 
an Flüssigen Mitteln gegenüber kurzfristigen 
Verbindlichkeiten von Fr. 334’856.19 ist der Be-
zirk Gonten aber nach wie vor schuldenfrei und 
sehr solide finanziert. Das Eigenkapital beträgt 
Ende 2025 Fr. 2’263’371.14, wovon Fr. 174’120.00 
als Spezialfinanzierung für Raumplanerische 
Massnahmen und Fr. 128’946.80 als Spezial-
finanzierung für die Parkplatzbewirtschaftung 
zweckgebunden sind. 

Budget 2026
Gemäss Budget wird 2026 mit einem positiven 
Ergebnis von Fr. 111’270 gerechnet. Gemäss Erfah-
rungen unterliegen die Steuereinnahmen gewis-
sen Schwankungen, wodurch 2026 wieder etwas 
tiefere Steuereinnahmen zu erwarten sind. Aus 
dem Finanzausgleich darf der Bezirk dagegen mit 
einem höheren Beitrag von Fr. 78’500 rechnen. 
Die beantragte Steuersenkung um 3 Prozent-
punkte (s. Seite 3) ist im Budget 2026 noch nicht 
abgebildet. Mit Blick auf die Überschüsse der 
vergangenen Jahre und die allgemein wachsende 
Steuerkraft sind die zu erwartenden Minderein-
nahmen von ca. Fr. 120’000 aufgrund der vorge-
schlagenen Steuersenkung zu verantworten.
Im Bereich Landwirtschaft werden bereits ge-
sprochene und zu erwartende Ausgaben für 
den landwirtschaftlichen Hochbau, die Sanie-
rung von Flurstrassen und Projekte der Was-
serkorporation von total Fr. 200’000 budgetiert. 
Weiter sind die vertraglich fixierten Ausgaben, 
insbesondere für den Friedhof Gonten und für 
die Stiftung Roothuus Gonten berücksichtigt. 
Die vermehrte Bautätigkeit in Gonten führt zu 
einem höheren Beitrag an die gemeinsame 
Baukommission. Für die zusammen mit den 
anderen Bezirken finanzierten Freizeitanlagen 
Schaies und Freibad (s. Seite 30) sind Auf-
wendungen von Fr. 100’000 budgetiert. Weitere 
grosse Einzelbeträge wie für den öffentlichen 
Verkehr, die allgemeine Verwaltung, den Unter-
halt für Flurstrassen und Wanderwege (s. Seite 
26) sowie für auswärtige Bestattungen bewegen 
sich im Rahmen der Vorjahre. 

allgemeine 

bemerkungen
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1107/3407/3408 Sportplatz Gonten
Ende 2025 lag der Aufwand für die Erstellung des 
neuen Sportplatzes bei Fr. 901’300.80, wobei die 
Erschliessung sowie die Umgebungsgestaltung 
noch nicht abgeschlossen waren. Davon wurden 
Abschreibungen von Fr. 101’300.80 vorgenom-
men und Rückstellungen von Fr. 30’000.–, die 
einst für dieses Projekt gebildet worden waren, 
aufgelöst. Künftig werden jährlich Fr. 60’000.– 
abgeschrieben, womit die budgetierten Kosten 
von Fr. 1,2 Millionen auf 20 Jahre hin abgeschrie-
ben werden.

2102 Spezialfinanzierung  
Parkplatzbewirtschaftung
Die Einnahmen, abzüglich Aufwand und Unter-
halt, werden den beiden Grundeigentümern 
der Parkplätze (Kronberg AG und Bezirk) aus-
bezahlt. Im Jahr 2025 konnten für den Bezirk 
Gonten, zugunsten vom Konto 2102 «Spezialfi-
nanzierung Parkplatzbewirtschaftung», Netto-
einnahmen von Fr. 27’611.00 generiert werden. 
Davon wurden die Aufwendungen für Bussen 
und Kontrollen (Kto. 3451) und für die weiteren 
Parkplätze im Bezirk (Kto. 3710) entnommen. 

3205 Steuerertrag Vorjahre
Mit Fr. 298’451.10 liegt der Steuerertrag aus den 
Vorjahren über den Erwartungen und über den 
letztjährigen Abschlüssen. Er begründet unter 
anderem den positiven Jahresabschluss. 

3312 Landwirtschaftlicher Hochbau
Im vergangenen Jahr wurden vier landwirt-
schaftliche Hochbauten mit Zahlungen von ins-
gesamt Fr. 119’304.– abgerechnet.

3327 Tierseuchenkasse
Aufgrund des hohen Bestands des Tierseuchen-
fonds können die Tierhalterbeiträge und damit 
auch die Beiträge der öffentlichen Hand wäh-
rend einiger Jahre ausgesetzt werden, ohne dass 
dies mit einem erhöhten Risiko der Finanzierung 
von Tierseuchenmassnahmen verbunden wäre. 

3360 Unterhalt/Sanierung Bezirksstrassen
Da die Arbeiten an der Loretto-Strasse noch 
nicht wie geplant abgeschlossen werden konn-
ten, wurden Rückstellungen von Fr. 150’000.– auf 
dem Konto 2074 für die Sanierungen der Bezirks-
strassen gebildet. 

3410 Beitrag Schwimmbad Forren
2025 wurde die erste Etappe der Sanierung in 
Angriff genommen, die zusammen mit den üb-
lichen Unterhaltsaufwänden zu Kosten von Fr. 
45’734.57 führten. Für die gesamte Sanierung 
sind über Fr. 2,5 Millionen vorgesehen, von de-
nen rund Fr. 175’000 auf den Bezirk Gonten ent-
fallen werden. 

Löschkasse
Die Löschkasse zeigt ein bewegtes Jahr der Feu-
erwehr mit mehreren Brandeinsätzen, die die 
Konten 7011 «Aufwendungen für Einsätze» und 
7012 «Mannschaftssold» belasten. Dieser Mehr-
aufwand wird zu einem Teil mit höheren Einnah-
men für die Einsatzentschädigungen (Kto. 7063) 
aufgefangen. 

Erläuterungen 

zu einzelnen Kontoposten
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SPEZIALRECHNUNGEN  
2025

Grundpfandtitel – Zeddelkapital 2’000.00

Sparguthaben Appenzeller Kantonalbank 61’585.23

Kassenobligationen 50’000.00

Vermögensverwaltungsdepot 212’863.63

Total Vermögen am 31. Dezember 2025 326’448.86

Vermögen am 31. Dezember 2024 315’150.75

Vermögenszunahme 2025 11’298.11

Vermögen am 31. Dezember 2024 11’952.34

Zinsertrag 9.22

Vermögen am 31. Dezember 2025 11’961.56

Vermögenszunahme 2025 9.22

Fonds «Stiftung / SChenkung Anna Maria Hirter-Neff»

Fonds «Geschichte von gonten»
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REVISORENBERICHT

Bericht über die Revision der Jahresrechnung 
2025 des Bezirks Gonten bestehend aus der 
Bezirksrechnung 2025 (Bilanz und laufende 
Rechnung), dem Fonds «Stiftung Anna Maria 
Hirter-Neff» und dem Fonds «Geschichte von 
Gonten».

Gemäss unserem Auftrag nach Art. 14 und 15 
des Bezirksreglements haben wir die Jahres-
rechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Be-
zirks Gonten für das am 31. Dezember 2025 ab-
geschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Der Bezirksrat ist für die Aufstellung der Jahres- 
rechnung in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften aus dem Handbuch des Rechnungs-
wesens der öffentlichen Haushalte (HRH) ver-
antwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet 
die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von 
wesentlichen falschen Angaben als Folge von 
Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus 
ist der Bezirksrat für die Auswahl und die An-
wendung sachgemässer Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vornahme angemessener 
Schätzungen verantwortlich. 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer 
Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrech-
nung abzugeben. Wir haben die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass wir hinreichen-
de Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung 
frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von 
Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prü-
fungsnachweisen für die in der Jahresrechnung 
enthaltenen Wertansätze und sonstigen Anga-
ben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt 
im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Die 
Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der 
Angemessenheit der angewandten Rechnungs-
legungsmethoden, der Plausibilität der vorge-
nommenen Schätzungen sowie eine Würdigung 
der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise eine ausreichende und an-
gemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil 
bilden. 

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahres-
rechnung für das am 31. Dezember 2025 abge-
schlossene Rechnungsjahr den massgeblichen 
Vorgaben. 

Wir beantragen der Bezirksgemeinde, die vorlie-
gende Jahresrechnung zu genehmigen und da-
mit dem Bezirksrat und der Kassierin Entlastung 
zu erteilen. 

Gonten, 20. März 2026

Rechnungsrevisoren

Yvonne Thoma-Inauen      Patrick Manser      Hans Fuchs
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GRUNDSTÜCKE, BAUTEN 
UND ANLAGEN  
VERZEICHNIS PER 31.12.2025

Parz.-Nr. Bezeichnung 31.12.2024

Verände-
rungen 

2025 31.12.2025
20 Einlenker Schletterstrasse 192 m2 +4 m2 196 m2

37 Freihaltezone Sulzbach  
(ehem. Sammelstelle) 504 m2

44 Bezirksstrasse Bahnhofstrasse 199 m2

49 Bezirksstrasse Kreuzstrasse 529 m2

57 Grundstück Loipenhöttli  
(ohne Gebäude) 1’078 m2

198 Freihaltezone Loretto 3’305 m2

200 Bezirksparkplatz Loretto 1’148 m2

201 Sportzone Wees 3’837 m2

232 Parkplatz und Park Jakobsbad 5’983 m2

965 Grundstück Schützenstand  
(ohne Gebäude)

2’740 m2

966 Grundstück Scheibenstock  
(ohne Bauten) 1’018 m2

1026 Bezirksstrasse Grünau 318 m2

1053 Bezirksstrasse Lorettoweidli 3’274 m2

1074 Spielplatz Loretto 719 m2

1076 Grundstück Bezirksgebäude 1’398 m2

1079 Bezirksstrasse (unteres) Loretto 2’900 m2

1123 Bezirksstrasse Lorettohalde 366 m2

1130 Bezirksstrasse Hugenwees  
(Laufteggstrasse)

1’054 m2

1170 Bezirksstrasse Sonnhalde 2’149 m2

1216 Bezirksstrasse Hinterwees  
(Laufteggstrasse) 2’505 m2

Total 35’216 m2 +4 m2 35’220 m2

Bauten und Anlagen ohne Grundstücke
Feuerwehrdepot Turnhalle
Kaustrasse Zoll – St. Georg
Laufteggstrasse Jakobsbad – Kalchofen
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AUS DEM  
BEZIRKSRAT

sportplatz 

Wees

An der Bezirksgemeinde 2017 sprach die Stimm-
bevölkerung einen Rahmenkredit von  1,6  Millio-
nen Franken für den Bau eines Sportplatzes auf 
der bezirkseigenen Parzelle Wees. Für den Bau 
des Sportplatzes wurden 1,27 Millionen Franken 
und für die damalige Erschliessungsvariante Un-
terführung 0,33 Millionen Franken veranschlagt. 
Nach dem Ausarbeiten und Verhandeln von 
verschiedenen Erschliessungsvarianten konnte  
dank des Entgegenkommens der betroffenen 
Grundeigentümer 2021 ein Baugesuch mit einem 
einfachen Zugang vom Loipenhöttli her einge-
reicht werden. Anlässlich der Bezirksgemeinde 
2023 haben die Stimmbürger mit grossem Mehr 
bekräftigt, dass sie am geplanten Sportplatzpro-
jekt festhalten möchten. Nachdem die gegen das 
Projekt eingebrachten Einsprachen rechtskräftig 
zu Gunsten des Bauprojekts entschieden worden 
waren, erteilte die Baubewilligungsbehörde am 
14. Oktober 2024 die Baubewilligung. 

Unverzüglich hat der Bezirksrat die Umsetzung 
des Sportplatzprojektes an die Hand genommen 
und im Februar 2025 die Arbeiten an mehrheit-
lich in unserem Kanton angesiedelte Unterneh-
men vergeben. Trotz der wahrscheinlich mutwil-
lig ausgeführten Ölverschmutzung von Ende Mai 
2025 und dank der einigermassen guten Wetter-
verhältnisse konnte der Sportplatz im Sommer 
2025 mit grossem Einsatz der involvierten Unter-
nehmen fertiggestellt werden, sodass das Fuss-
ballfeld bereits ab Mitte September 2025 öffent-
lich zugänglich und bespielbar war. Es zeigt sich 
schon jetzt, dass der Platz ein wichtiger Treff-
punkt für Schüler, Jugendliche und Vereine ist.

Das Kostendach von 1,2 Millionen Franken, das 
sich der Bezirksrat als Ziel gesteckt hatte, konnte 
massgeblich unterschritten werden. Trotz Teue-
rung und Erhöhung der Mehrwertsteuer belau-
fen sich die Baukosten per Ende 2025 auf etwa 
900’000 Franken.

Dank guter Planung und grossem 
Einsatz der beteiligten Unternehmen 
sowie Wetterglück konnte der Sport-
platz Wees innerhalb von sieben 
Monaten gebaut werden. 
(Bild: Hersche Ingenieure AG)
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Aktuell beschäftigt sich der Bezirksrat mit der 
Planung eines Begegnungsplatzes auf einem Teil 
ausserhalb der Spielfläche, mit Trainingsgeräten 
für Jugendliche und Erwachsene. 

Der Bezirksrat hat mit dem Schulrat eine Ver-
einbarung getroffen, in welcher der Unterhalt,  
inklusive Reparaturen und Ersatzanschaffungen, 
geregelt ist. Verantwortlich für den Unterhalt ist 
die Schulgemeinde Gonten. Die Kosten werden 
aber hälftig geteilt. Wir möchten uns beim Schul-
rat Gonten recht herzlich für das Entgegenkom-
men und die gute Zusammenarbeit bedanken.  

Am Samstag, 30. Mai 2026 findet das Einwei-
hungsfest des Sportplatzes statt. In Zusam-
menarbeit mit dem Schulrat und mit tatkräf-
tiger Unterstützung des Turnvereins und des 
Skiclubs Gonten werden wir einen gemütlichen 
Tag für Jung und Alt organisieren. Wir freuen 
uns schon jetzt, Sie alle an diesem Fest begrüs-
sen zu dürfen.

Der Bezirksrat ist glücklich, dass nun nach jah-
relangen Verzögerungen das Projekt zügig um-
gesetzt werden konnte. Er bedankt sich bei den 
Nachbarn für das Verständnis und das Entgegen-
kommen, wodurch das Sportplatzprojekt erst 
möglich geworden ist.

Ortsplanrevision

Der Bezirk Gonten hat gemäss Art. 24 Abs. 4 des 
kantonalen Baugesetzes seine Ortsplanung 
alle zehn Jahre zu überarbeiten. Die letzte 
Ortsplanung datiert von 2011, weshalb 2021 mit 
der Revision der Ortsplanung begonnen wur-
de. Anlässlich einer Informationsveranstaltung 
im November 2024 wurden der Nutzungsplan 
(Zonenplan) und der Schutzplan sowie die ent-
sprechenden Reglemente (Baureglement, Kul-
turschutzreglement) und Inventare (Listen der 

Skizze der ge-
planten Sportgeräte 
beim Fussballplatz 
Wees. (Bild: Koch 
Enzler Innenarchi-
tekten AG)
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Naturobjekte und der Kulturobjekte) der Be-
völkerung öffentlich vorgestellt. Das anschlies-
sende öffentliche Mitwirkungsverfahren wurde 
rege benutzt und der Bezirksrat konnte etwa 90 
Eingaben zu verschiedenen Punkten entgegen-
nehmen.

Der Bezirksrat hat sich eingehend mit den Rück-
meldungen aus der Bevölkerung und von Ver-
bänden auseinandergesetzt. Daraus resultierten 
verschiedene Änderungen, vor allem im Bereich 
Schutz. Gleichzeitig hat der Bezirksrat ein Regle-
ment erlassen, das ihm weitere finanzielle Unter-
stützung bei denkmalpflegerischen Massnahmen 
ermöglicht. Die Unterlagen wurden finalisiert und 
im November 2025 der Standeskommission zur 
Vorprüfung eingereicht. Nach dem noch dieses 
Jahr zu erwartenden Abschluss der Vorprüfung 
durch die Standeskommission müssen eventuell 
noch zusätzliche Anpassungen an den Unterla-
gen vorgenommen werden. Im Anschluss an die 
Vorprüfung folgt die öffentliche Auflage, bei der 
die Möglichkeit besteht, Einsprache zu einzelnen 
Punkten zu erheben. In der öffentlichen Auflage 
werden auch die Kommentare des Bezirksrats zu 
den einzelnen Mitwirkungseingaben öffentlich 
gemacht.

Noch immer ist es nicht vorhersehbar, wie viel 
Zeit das ganze Prozedere in Anspruch nehmen 
wird. Daher ist es schwierig, jetzt schon einen 
Termin bekannt zu geben, an dem die Bezirks-
gemeinde über die Revision der Ortsplanung ab-
stimmen kann.

Quartierplanung 

Schwarzenberg

Im Oktober 2024 wurde das Mitwirkungsverfah-
ren mit einer Informationsveranstaltung für die 
Anwohner des Quartiers Hinterwees gestartet. 
Ausschliesslich von Grundstückbesitzern des 
Quartiers Hinterwees sind daraufhin Mitwir-
kungseingaben eingegangen.

Als grösster Kritikpunkt wurde vorgebracht, dass 
die bezirkseigene Laufteggstrasse dem entste-
henden Mehrverkehr nicht mehr genügen wür-
de. Der Bezirksrat hat daher eine Vorstudie zum 
Ausbau der Strasse mittels Ausweichstellen in 
Auftrag gegeben. Die Ausweichstellen sollen vor-
erst provisorisch erstellt und nach der Überbau-
ung definitiv ausgeführt werden. Aufgrund der 
Finanzkompetenz des Bezirksrates wird es dafür 
aber sehr wahrscheinlich einen Entscheid der 
Bezirksgemeinde benötigen.

Die Quartierplanung Schwarzenberg samt einer 
geringfügigen Teilzonenplanrevision wurde An-
fang März 2025 der Standeskommission zur Vor-
prüfung vorgelegt. Im Juli 2025 kontaktierten uns 
verschiedene Ämter des Bau- und Umweltde-
partements und forderten eine Überarbeitung 
des Quartierplans in einzelnen Punkten. Dabei 
ging es hauptsächlich darum, dass die geplan-
ten Ausweichstellen den übergangsrechtlichen 
Gewässerraum nicht berühren dürfen. Der Be-
zirksrat hat die Vorgaben des Bau- und Umwelt-
departements zusammen mit dem Planungs-
büro Hersche Ingenieure AG berücksichtigt und 
die revidierte Quartierplanung Mitte September 
2025 wiederum der Standeskommission zur er-
neuten Vorprüfung vorgelegt.
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Aufgrund einer angeblichen Arbeitsüberlastung 
beim Rechtsdienst des Bau- und Umweltdepar-
tements wurde der Bezirksrat erst Ende Februar 
darüber informiert, dass die Unterlagen im Amt 
noch immer nicht definitiv für den Entscheid der 
Standeskommission vorbereitet werden konn-
ten. Diese Verschleppung ist für den Bezirksrat 
ärgerlich und inakzeptabel, da gemäss Art. 85 
Abs. 1a der Bauverordnung für die Vorprüfung 
von Quartierplänen eine Frist von zwölf Wo-
chen gilt. Diese Frist ist also schon längstens 
abgelaufen. 

Spielplatz Roothuus

Als Ersatz für den auf der Liegenschaft Oberhof 
während Jahren bestehenden Spielplatz wurde 
im Quartierplan Bären ein öffentlicher Spielplatz 
vorgesehen.

Dank des grosszügigen Entgegenkommens der 
Stiftung «Roothuus Gonten – Zentrum für Ap-
penzeller und Toggenburger Volksmusik» konnte 
ein Spielplatz und eine attraktive Begegnungs-
zone auf der Parzelle des «Roothuus» geplant 
werden.

Unter Begleitung eines Landschaftsarchitekten 
haben einzelne Mitglieder der Kommission Zu-
kunft Gonten verschiedene Spielelemente, wie 
Schaukel, Rutsche, Trampolin und einen Wasser-
lauf mit Pumpbrunnen im Bereich Haus Hafners 
so angeordnet, dass ein attraktiver Spielplatz für 
kleinere Kinder entstehen wird. 

Direkt hinter dem «Roothuus» wird ein kleiner 
Veranstaltungsplatz mit einigen Sitzstufen aus 
Natursteinen gebaut. Er dient insbesondere der 
Stiftung Roothuus für Anlässe. Gleichzeitig ver-
bindet er den Spielplatz mit dem Dorfplatz zwi-
schen den Häusern Bären und Roothuus, der 
mit einer Naturstein-Pflästerung, einem grossen 
Brunnen und einem zentralen Baum gestaltet 
wird. Insgesamt ergibt sich eine einladende Be-
gegnungszone für Einheimische und Gäste im 
Zentrum des Dorfes.

In dem am 22. Dezember 2022 genehmigten 
Quartierplan Bären ist festgehalten, dass die Jan 
Group AG als Eigentümerin der Parzelle Nr. 1262 
«Huus Quell» die Pflicht zum Bau und Unter-
halt des Spielplatzes hat. Entsprechend trägt sie 
sämtliche Bau- und Unterhaltskosten des Spiel-
platzes und des gesamten Dorfplatzbereichs.

Der Bezirksrat hat mit der Jan Group AG und der 
Stiftung Roothuus Vereinbarungen abgeschlos-
sen, in denen die baulichen, betrieblichen und 
finanziellen Aspekte geregelt werden. Der Be-
zirksrat Gonten dankt allen Beteiligten für die 
konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl von 
Gonten und seiner Bevölkerung. Er freut sich auf 
einen attraktiven Spielplatz und eine einladende 
Begegnungszone im Zentrum von Gonten.

Die Baubewilligung für den Spielplatz ist bereits 
eingegangen, sodass hoffentlich noch dieses 
Jahr mit dem Bau begonnen werden kann.



21

Parkleitsystem / 

Parkplatzbewirtschaftung

Die Standeskommission sprach sich in der Um-
setzung der Tourismuspolitik für die Installation 
eines Parkleit- und Reservationssystems (Pares) 
aus. Pares informiert die Verkehrsteilnehmer 
frühzeitig über die Parkplatzsituation an den 
Zielorten Dorf Appenzell, Wasserauen, Brülisau 
und Jakobsbad, zeigt mit Wegweisern die verfüg-
baren Parkplätze an und ermöglicht bei Bedarf 
mit elektronischen Hinweistafeln die Umleitung 
auf alternative Parkplätze. Die drei Bezirke Ap-

penzell, Schwende-Rüte und Gonten haben 
entschieden, das Projekt gemeinsam umzuset-
zen und zu finanzieren. Die Finanzierung erfolgt 
mittels der zweckgebundenen Gelder aus den 
Einnahmen der Parkplatzbewirtschaftung. Der 
Fokus liegt dabei auf dem Parkleitsystem. Ein 
Reservationssystem soll vorerst nicht realisiert 
werden. Die Möglichkeit, bei Bedarf ein solches 
zu einem späteren Zeitpunkt einzuführen, wird 
technisch offengehalten.

Planskizze des Spielplatzes Roothuus.  
(Stand 2025, Bild: Nipkow Landschaftsarchitektur AG)

Roothuus



22

Im Jakobsbad wird eine automatische Signalisa-
tion montiert, auf der ersichtlich ist, wo wie viele 
Parkplätze in unserem Kanton frei sind. Auf un-
serem Bezirksgebiet wird eine solche Tafel eben-
falls in der Rapisau an der Enggenhüttenstrasse 
aufgestellt.

Die drei Bezirke haben ebenfalls beschlossen, in 
näherer Zukunft die Parkgebühren im ganzen in-
neren Landesteil einheitlich zu gestalten. Dabei 
werden die Gebühren leicht angehoben. Vergli-
chen mit anderen Tourismusdestinationen wer-
den sie aber weiterhin moderat ausfallen.

Archiv

Als Folge des Datenschutz-, Informations- und 
Archivgesetzes sowie des Standeskommissions-
beschlusses über die Aufbewahrung und Archi-
vierung von Daten hat der Bezirksrat mit dem 
Landesarchiv einen Depotvertrag abgeschlossen. 
Landesarchivar Sandro Frefel hat im Berichtsjahr 
das ganze Bezirksarchiv geordnet und erschlos-
sen. Die Archivalien werden künftig im Landes-
archiv Appenzell professionell gelagert und sind 
im Archivkatalog unter der Signatur M.01.06 auf-
geführt (www.landesarchiv.ai.ch). Einzelne Archi-
valien, insbesondere Bilder, sind online zugäng-
lich. Neue, archivwürdige Akten werden nach der 
Aufbewahrungsfrist von grundsätzlich zehn Jah-
ren ebenfalls dem Landesarchiv übergeben. Der 
Bezirksrat hat sich entschlossen, bei dieser Ge-
legenheit sämtliche bisherigen Bezirksratsproto-
kolle für interne Zwecke zu digitalisieren. 

Kommission 

Zukunft Gonten

Im Jahr 2013 wurde im Rahmen der öffentlichen 
Leitbilderarbeitung die Kommission Gonten 2025 
gebildet. Diese hat seither zahlreiche Projekte im 
Sinne des Leitbildes angestossen und umgesetzt, 
darunter die Dorfeingangstafeln oder die Infotafel 
beim Bahnhof. Auch aktuell arbeitet die Kom-
mission an verschiedenen Projekten wie dem 
Spielplatz Roothuus. Das Leitbild von 2013 er-
scheint nach wie vor aktuell. Dagegen hat sich 
der Name der Kommission überholt, weshalb sie 
neu «Kommission Zukunft Gonten» heisst. Der 
Bezirksrat dankt an dieser Stelle den Mitgliedern 
für die gewissenhafte Arbeit.
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Gonten darf stolz sein auf seine Feuerwehr.   
Am 19. Juli 2025 zeigte sich einmal mehr die Bedeutung 
einer Ortsfeuerwehr mit einer kurzen Ausrückzeit. 
Denn nach einem Blitzeinschlag stand ein Stallgebäude 
innert kürzester Zeit in Vollbrand. Nur wenige Minuten 
später hätte das Feuer auch auf das Wonhaus über-
gegriffen. Der Brand war einer von 13 Alarmeinsätzen der 
Feuerwehr Gonten (exkl. Fehlalarme), die zu insgesamt 
745,5 Einsatzstunden führten. (Bild: Feuerwehr Gonten)
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Im Berichtsjahr 2025 war im Inneren Land von 
Appenzell Innerrhoden erneut eine rege Bau-
tätigkeit zu verzeichnen. Entsprechend blicken 
die Baukommission und die Bauverwaltung auf 
ein arbeitsintensives Jahr zurück. Insgesamt 
waren 546 Baugesuche zu bearbeiten und zu 
entscheiden, wovon 74 Gesuche auf Projekte 
im Gebiet des Bezirkes Gonten entfielen. Zur 
Bewältigung dieser Gesuche war die Abhaltung 
von insgesamt 25 Sitzungen der Baukommissi-
on notwendig. Von den 74 Baugesuchen hatten 
deren 33 Um-, An- oder Neubauten zum Gegen-
stand. Für die Erstellung von Solaranlagen und 
Heizungsanlagen wurden 16 beziehungsweise 
25 Gesuche eingereicht. 

Abweichungen

von Baubewilligungen

Es musste festgestellt werden, dass insbeson-
dere bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen vermehrt von rechtskräftig erteilten Bau-
bewilligungen abgewichen wurde. Die dadurch 
notwendigen Abklärungen und insbesondere 
die Einleitung nachträglicher Baugesuchsver-
fahren verursachen für die Bauverwaltung und 
Baukommission einen sehr hohen Arbeitsauf-
wand, welcher weitgehend vermieden werden 
könnte, wenn sich die Projektverantwortli-
chen an die erteilten Baubewilligungen halten  
würden.

Einsprachen

und «Sammeleinsprachen»
Im Weiteren ist die Anzahl der Einsprachen ge-
gen Bauvorhaben erneut deutlich angestiegen, 
häufig einzig mit dem Ziel, unliebsame Bau-
projekte zu verhindern oder zumindest mög-
lichst lange hinauszuzögern. Dies führt bei der 
Baukommission zu einem unverhältnismässig 
hohen Prüfungsaufwand, dessen Kosten letzt-
lich von der Allgemeinheit zu tragen sind.

Zunehmend werden sogenannte Sammelein-
sprachen eingereicht, insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Erstellung von Mobil-
funkantennen. Diese werden von einer grossen 
Anzahl von Personen unterzeichnet. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass 
im Einsprache- und Rechtsmittelverfahren – 
anders als bei politischen Instrumenten wie 
Volksinitiativen – die Anzahl der Unterschrif-
ten rechtlich ohne Bedeutung ist. Der Ausgang 
eines solchen Verfahrens richtet sich nämlich 
ausschliesslich nach der geltenden Rechtslage 
und nicht nach der Anzahl der unterzeichnen-
den Personen. Sammeleinsprachen verursa-
chen einen erheblichen zusätzlichen adminis-
trativen Aufwand für die Bauverwaltung, wobei 
die dadurch entstehenden Kosten ebenfalls 
von der Allgemeinheit getragen werden.

BERICHT ÜBER DAS  
BAUWESEN
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Baurechtsverletzungen

Abschliessend ist festzustellen, dass auch die 
Zahl der Anzeigen aus der Bevölkerung wegen 
tatsächlicher oder vermeintlicher Baurechts-
verletzungen stetig steigt. Für die Bauverwal-
tung bedeuten solche Anzeigen zusätzliche 
zeitaufwändige Abklärungen. Solchen Anzeigen 
liegen nicht selten persönliche Konflikte zwi-
schen Nachbarn zugrunde, die früher oft in 
unkomplizierter Weise in einem direkten Ge-
spräch geklärt worden sind.

Seit einigen Jahren erneuert die Wasser-
korporation Gonten ihr Leitungsnetz. Ins-
gesamt sind es elf Lose, von denen jedes 
Jahr eines realisiert wird. An den Kosten 
beteiligen sich auch Bezirk, Kanton
und Bund. (Bild: Wälli AG Ingenieure)
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BERICHT ÜBER DIE  
STRASSEN UND WANDERWEGE

Strassen

Die für 2025 geplante Sanierung der Meteor-
wasserleitung im Gebiet Loretto konnte wegen 
des ausbleibenden Berichts über den Hoch-
wasserschutz seitens des Kantons nicht um-
gesetzt werden. Deshalb wurde auch mit dem 
Einbau des Deckbelages auf der Loretto-Stras-
se noch zugewartet. Für 2026 ist nun eine zu-
sätzliche Meteorwasserleitung vom tiefsten 
Punkt der Loretto-Strasse in die bestehende 
700-mm-Leitung auf der Parzelle Nr. 1023 vor-
gesehen. Mit den Grabarbeiten würde auch die 
alte Gussleitung der Wasserkorporation bis zur 
Hauptstrasse erneuert. 
Auf dem Loretto-Parkplatz musste der Belag 
infolge der Leitungserneuerung der Wasserkor-
poration an diversen Orten aufgerissen werden. 
Da die schlechte Kofferung auf dem Parkplatz 
ohnehin eine baldige Sanierung zur Folge hat, 
wurden die entfernten Pflastersteine proviso-
risch mit Teerbelag und Beton ersetzt.

Wanderwege

In der Osterwoche war wiederum eine fünfköp-
fige Zivilschutzgruppe beim Unterhalt der Wan-
derwege behilflich. Auf dem Weg Kalchofen– 
Nas wurden im steilen Anstieg neue Tritte ein-
gebaut. Das gelieferte Kies musste mit Mauer-
kübeln von Hand hinauf und in die Tritte ein-

gebracht werden (Foto 1). Eine Teilsanierung 
des Bolisbaches führte dazu, dass der gesamte 
Weg darauf neu mit Kies befestigt wurde (Foto 
2). Beim Toobenmuseum musste die Meteor-
wasserableitung des Kneippbrunnen vergrös-
sert werden, um künftig eine Matschbildung zu 
verhindern (Foto 3+4+5). Ebenso wurden wäh-
rend dieser Woche mehrere Stellen auf dem 
Barfussweg ausgebessert. Bei schönem Wet-
ter wird der Barfussweg extrem stark genutzt 
(Foto 6). Das ist touristisch positiv, erfordert 
aber mehr Unterhalt, insbesondere nach einer 
Schlechtwetterperiode (Foto 7).
Im Juni und Juli waren der Wegmacher Patric 
Hautle und seine Gehilfen vor allem mit Trimm-
arbeiten entlang der Wanderwege beschäftigt.
Nach dem Unwetter vom 27. August 2025 im Ge-
biet Kronberg musste der Wanderweg von der 
Kapelle St. Jakob zur Jakobiquelle von einem 
Erdrutsch befreit werden. Für diese Arbeiten 
hat unser Wegmacher einen kleinen Raupen-
bagger eingemietet. 
Im Herbst konnten die restlichen Wasserab-
schlagsrinnen auf dem Wanderwegabschnitt 
Scheidegg–Dornesseln eingebaut und das mit 
dem Helikopter transportierte Strassenkies 
eingebracht werden (Foto 8).
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Die Eigentümer der Liegenschaft Mühleli bei 
Appenzell errichteten in den Monaten Septem-
ber und Oktober eine neue Brücke über den 
Kaubach. Weiterhin führt der Wanderweg von 
Appenzell Richtung Himmelberg über die neu-
erstellte Brücke, weswegen die zwei angrenzen-
den Bezirke je Fr. 10’000.– als Einmalvergütung 
tätigten. Aus Sicherheitsgründen beschlossen 
die Bezirksräte Gonten und Appenzell, für den 
Wanderweg eine Notbrücke zu erstellen (Foto 9).  
Das Unfallrisiko, den Wanderweg während der 
gut zwei monatigen Bauzeit auf die National-
strasse (N25) zum Fluchtrank zu verlegen, er-
schien zu gross. 

08

09

Bei der Grillstelle Kaubach wurde ein neuer 
Brennholzunterstand angebracht. (Foto 10)

Halbunterflurbehälter

Durch die krankheitsbedingte Abwesenheit und 
die Neuanstellung der Fachstellenleiterin lief 
in der Umsetzung der Erstellung der restlichen 
Halbunterflurbehälter im Bezirk Gonten nicht 
viel. Fünf Standorte sind von Gonten bis Gon-
tenbad noch geplant.

10

(Alle Bilder S. 27/28: 
Thomas Schefer)
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Schutzregister

Im Rahmen der Ortsplanrevision (s. Seite 18) 
ist der Bezirksrat verpflichtet, Inventare der 
schützenswerten Kultur- und Naturobjekte aus-
zuarbeiten. Diese wurden zusammen mit dem 
Kulturschutzreglement und den übrigen Unter-
lagen der Ortsplanrevision Ende 2024 der Be-
völkerung zur Mitwirkung unterbreitet. Im Be-
richtsjahr wurden die Rückmeldungen durch 
den Bezirksrat bearbeitet, wobei es galt, die oft 
unterschiedlichen Interessen zwischen öffent-
lichem Kultur- und Denkmalschutz sowie pri-
vater Eigentümerschaft in Einklang zu bringen 
beziehungsweise gegeneinander abzuwägen. 
Dadurch kam es zu zahlreichen Änderungen 
an den beiden Schutzinventaren. Zusammen 
mit sämtlichen Unterlagen liegen die Schutz-
inventare seit November 2025 bei der Standes-
kommission zur Vorprüfung. Danach gilt es, die 
Rückmeldungen der kantonalen Fachstellen zu 
behandeln, bevor die gesamte Ortsplanrevision 
öffentlich aufgelegt werden kann.

Denkmalpflegebeiträge

Der Bezirk beteiligt sich zusammen mit dem 
Kanton und je nach Schutzstatus auch mit dem 
Bund an den Kosten, die bei der Sanierung von 
Kulturschutzobjekten aufgrund der denkmal-
pflegerischen Vorgaben entstehen. Aufgrund 
übergeordneter Rechtsgrundlagen und deren 
strengeren Auslegung wird die Zahl der Kultur-
schutzobjekte mit der laufenden Ortsplanrevi-

sion ansteigen. Um die dadurch entstehenden 
Mehrkosten bei Sanierungen für die Eigentümer 
etwas abzufedern, kann der Bezirksrat künftig 
einen zusätzlichen Beitrag zum ordentlichen 
Denkmalpflegebeitrag leisten. Beitragsberech-
tigt sind Eigentümer von selbstbewohnten 
Objekten. Der zusätzliche Beitrag entspricht 
höchstens dem ordentlichen Denkmalpflege-
beitrag des Bezirks, wobei kein Anspruch auf 
eine solche Leistung besteht. Das entspre-
chende Reglement über die Leistung von Denk-
malpflegebeiträgen, tritt zusammen mit dem 
Schutzreglement Kultur in Kraft, also nach Ab-
schluss der laufenden Ortsplanrevision. 

Naturschutzkontrollen

Eine jährlich wiederkehrende Aufgabe ist die 
Kontrolle der Bewirtschaftung der Naturschutz-
flächen im Gontenmoos und andernorts im Be-
zirk. Zur Kontrollaufgabe der Bezirke gehören 
neben den Schnittzeitperioden auch weitere 
Bestimmungen zur Bewirtschaftung, welche die 
Grundeigentümer mit dem Land- und Forstwirt-
schaftsdepartement individuell für jede Fläche 
eingegangen sind. Dazu gehört oftmals der Ver-
zicht von Laubbläsern, die Verpflichtung der 
Bodentrocknung oder der Verzicht von schwe-
rem Bewirtschaftungsgerät. Die nasse Witterung 
sowie das Vorverlegen des Schnittzeitpunktes 
machten im Berichtsjahr einige Kontrollen un-
nötig. Bei den gemachten Kontrollen mussten 
keine nennenswerten Beanstandungen ver-
zeichnet werden.

BERICHT ÜBER DEN  
NATUR- UND KULTURSCHUTZ
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BERICHT ÜBER DIE 
SPORTANLAGEN IN APPENZELL

Die Bezirke des Inneren Landes haben im Be-
richtsjahr den Betrieb und den Unterhalt der 
Sportanlage Schaies und des Freibades Appen-
zell mit einer Vereinbarung geregelt. Demnach 
beteiligt sich Gonten mit 6,98 Prozent am Be-
triebsergebnis. Neu wird die bisherige Betriebs-
kommission Schaies auch für das Freibad zu-
ständig sein.

Sportanlage Schaies 

Die Sportanlage Schaies wird durch die beteilig-
ten Vereine rege genutzt. Diese multifunktionale 
Anlage für verschiedene Sportarten bietet den 
Vereinen hervorragende Bedingungen für die 
Ausübung ihrer Aktivitäten. Das Buchungssys-
tem ermöglicht es auch Privatpersonen, einen 
Teil der Sportanlage zu nutzen, dies zum Bei-
spiel für Squash und Tennis.
Im Berichtsjahr wurde die Beleuchtung er-
neuert (LED) und eine Videoüberwachung zur 
Vandalismusprävention installiert. Die Betriebs-
kommission dankt dem Bezirk Appenzell für die 

umsichtige Betriebsführung und den Vereinen 
für die konstruktive Zusammenarbeit.

Freibad Appenzell

Beim Schwimmbad, das bereits über 20 Jahre alt 
ist, werden grundlegende Sanierungen im Be-
reich Wasserqualität, Sicherheit und Elektronik 
nötig. Vor der Inbetriebnahme des Freibades auf 
die Saison 2026 sollen dehsalb die Sanierung 
des Ausgleichsbeckens sowie der Ersatz von 
Desinfektionsanlage, Rinnenroste, Sprungturm 
und Steuerschrank ausgeführt werden.

Zusätzlich entsprechen auch die Attraktionen 
wie Spielbach und Piratenschiff, die wesentlich 
den Charakter und die Attraktivität unserer Badi 
ausmachen, nicht mehr den heutigen Sicher-
heitsstandards. Nach 20 Jahren im Einsatz ist 
dies normal, deshalb werden durch eine Pro-
jektgruppe beziehungsweise ein Planungsteam 
die Möglichkeiten eines Ersatzes oder einer 
kompletten Neugestaltung der Attraktionen in 
der Badi erarbeitet.

Das Freibad Appenzell muss nach 20 Jahren totalsa-
niert werden. Auch das beliebte Piratenschiff droht 
ansonsten zu «kentern». (Bild: Freibad Appenzell)
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Spielspass für Jung & Alt

SPORTPLATZ
EINWEIHUNG
Samstag, 30. Mai 2026

Sportplatz Wees, Gonten

Feldgottesdienst
mit Stegreifgruppe Gonten
anschliessend Eröffnungs-Apéro

9.15 Uhr

ganzer Tag

11 bis 17 Uhr

Festwirtschaft
Speis und Trank

Dorf-
Olympiade
Fussball
Geschicklichkeit
Glück
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gonten.ch

Urban Fässler	 Regierender Hauptmann

Thomas Schefer	 Stillstehender Hauptmann

Bruno Koch	 1. Ratsherr

Clemens Fässler	 2. Ratsherr

Ramona Signer	 3. Ratsherrin
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